
Charta für die Rechte der Frauen  
 
Frauenrechte sind nicht verhandelbar – in keiner Gesellschaft und in keiner Religion! 
Menschenrechte und somit auch Frauenrechte sind nicht verhandelbar – auch nicht in der 
Schweiz. Jede Person hat von Geburt an Rechte, die ihr unabhängig des Geschlechts, des 
kulturellen Hintergrunds oder der Religion zustehen. Diese Charta zeigt diese Rechte klar und 
deutlich auf – sie sind der Standard, an den sich alle halten müssen, unabhängig der politischen 
Richtung und unabhängig der Religion. Mit dieser Charta engagieren wir uns klar gegen die 
Symbolpolitik und für eine offene Debatte!  
Menschenrechtsverletzungen müssen offen benannt und konsequent geahndet werden. Alle 
haben in gleichem Masse Anspruch auf die Umsetzung der Menschenrechte, deren Relativierung 
ist ausgeschlossen! Durch den Beitritt zu internationalen Abkommen und deren Ratifizierung, wie 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder die Konvention gegen die Diskriminierung der 
Frau verpflichtet sich die Schweiz zu deren Einhaltung und Umsetzung in der Schweizerischen 
Rechtspraxis. Die demokratische Basis und die Verfassung in der Schweiz müssen von allen 
respektiert werden, egal welcher kulturellen, politischen, sozialen oder religiösen Prägung eine 
Person angehört. 
 
1. Gleiche Rechte für alle 

a. Recht auf die Anwendung der internationalen Menschenrechte und der 
Verfassung – keine Parallelrechte 

b. Gleichstellung ist nicht verhandelbar – für niemanden! 
2. Recht auf Selbstbestimmung 

a. Meinungs- und Äusserungsfreiheit  
b. Recht auf die freie Wahl der sexuellen Orientierung 
c. Recht, die eigene Religion zu leben 

3. Recht auf Gesundheit 
a. Recht auf einen unversehrten Körper 
b. Recht auf ärztliche Versorgung 
c. Recht auf Verhütung und sexuelle Gesundheit 

4. Recht auf einen selbstbestimmten Körper 
a. Recht, als Subjekt anerkannt und nicht sexualisiert oder verhüllt zu werden 
b. Recht auf Sport und Bewegung 
c. Recht auf Abtreibung 

5. Recht auf Sicherheit  
a. Im öffentlichen Raum, auf der Strasse und im Ausgang 
b. Zu Hause, in den eigenen vier Wänden 

6. Recht auf Bildung 
a. Recht auf eine Ausbildung 
b. Recht auf lebenslange Bildung 
c. Recht auf Sprachen lernen 
d. Recht auf geschlechtergerechten Unterricht 

7. Recht auf diskriminierungsfreie Arbeitsbedingungen 
a. Recht auf ökonomische Unabhängigkeit  
b. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer 
c. Gleicher Zugang zu Karriere und Führungspositionen 
d. Gleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und 

Männern 
8. Recht auf Teilnahme an der Politik, der Gesellschaft und der Kultur 


